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Entwürfe von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, zum Schul
pflichtgesetz 1985 und zum Pflichtschulerhaltungs- Grundsatzgesetz 

Der Landesschulrat für Niederösterreich übermittelt in der Anlage die Stellungnahme zum Schul

organisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum Pflicht

schul erhaltungs- Grundsatzgesetz. 
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LANDESSCHUL RA T 
FÜR 

NIEDERÖSTERREICH 

STELLUNGNAHME 

zu den Entwürfen von Novellen zum 

SchOG, SchUG, SchPflG, PflSchEGG 

Allgemeine Stellungnahme 

In den vorliegenden Gesetzesentwürfen wird nun auch im Bereich der Schulgesetzgebung von der 

Gepflogenheit abgegangen, Novellen zu numerieren. Im Bereich der Schulgesetzgebung, die sich 

stets durch ein hohes legistisches Niveau auszeichnete und dadurch den Normadressaten 

(gelegentlich auch nach hilfreicher Lektüre der umfangreichen Erläuterungen) die Möglichkeit gab, 

sich im sensiblen Spannungsfeld der Schule zu orientieren,würde ein Weglassen der Numerierung 

einen gewissen Verlust von Klarheit bedeuten. 

Es ist hervorzuheben, dass einer immer wieder vorgetragenen Forderung des Landesschulrates für 

Niederösterreich entsprochen wurde und zwischen der Erlassung und dem Inkrafttreten wesentlicher 

Teile der Novelle ausreichende Zeit der Umsetzungsmöglichkeit bzw. der Ausführungsgesetzge

bung liegt. 

Die einschlägigen dienst- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen (§ 59 Abs.l GG - Abteilungs

zulage, § 59b Abs. 1 Ziff.2 und 3 GG - Zulage für den leistungsdifferenzierten Unterricht, va über 

die Bestellung von Fachkoordinatoren) sind nach Auffassung des Kollegiumsausschusses zeitge

recht der neuen Regelung anzupassen. Auch die Anpassung der Stellenpläne wird vor Inkrafttreten 

dieser Novelle nötig sein. 
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Inhaltliche Stellungnahme zum Schulorganisationsgesetz: 

zu Ziffer 2 (§ 9Abs.2): 

Da die Möglichkeit eröffent werden soll, dass auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

die Vorschul stufe besuchen können, wäre die soziale Integration auch als Aufgabe der Vorschulstu

fe festzulegen. 

zu Ziffer 3 (§ 10 Abs.2): 

Durch die Einführung der lebenden Fremdsprache in der 1. und 2. Schulstufe und Vorbereitung auf 

Schreiben und Lesen in der Vorschulstufe als verbindliche Übung bedarf es einer zusätzlichen Be

wertung im Normstundenmodell. Im Entwurf ist kein Ansatz in der Frage der Bewirtschaftung die

ser zusätzlichen verbindlichen Übung gegeben. Sollte die Absicht bestehen, diese integrativ einzu

führen, so reduzieren sich zwangsläufig die Lehrplaninhalte des bisherigen Gesamtunterrichts, was 

eine Reduktion des Angebotes im Lehrplan bedeutet. 

zu Ziffer 4 (§ 11): 

Zweifelsfrei bietet die neugeschaffene Grundstufe I pädagogische Vorteile, jedoch müssen vor 

Wirksamwerden dieser Novelle die dienst- und besoldungsrechtlichen Aspekte geklärt werden, die 

nachstehend angeführt sind. Eine nachträgliche Regelung wird abgelehnt. 

Es ist nicht klargestellt, ob in der gemeinsam geführten Grundstufe I das Stundenkontigent ange

glichen wird. Als Berechnungsmodell ist die Stundentafel der Vorschulklasse heranzuziehen. 

Es ist zu erwarten, dass der klassische Abteilungsunterricht Platz greift. Es ist die Frage offen, ob 

den beteiligten Lehrer/innen die Abteilungszulage zusteht. 

Die Frage der Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht geklärt. Es fehlt die 

Einbeziehung von wissenschaftlich geschulten Fachleuten. 

Da die gemeinsam geführte Form organisatorisch als 2. Klasse zu werten ist, bedarf die Leiterfrei

stellung der gleichen Regelung wie bei Vorschulklassen. 

Es ist zu bedenken, dass in dieser Form 2, 3 oder mehr Lehrpersonen im Einsatz stehen, was den 

ohnehin weitverbreiteten Konzentrationsproblemen der Kinder dieser Altersstufe nicht dienlich sein 

kann. 
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zu Ziffer 7 § 14 Abs.2: 

Mit der F estlegung der Schülerzahl in der V orschulldasse und dem gleichzeitigen Wegfall der bis

her gültigen Berechtigungssprengel (siehe Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz § 13 Abs.2) wird 

im ländlichen Bereich die getrennte Form der Grundstufe I kaum mehr realisierbar sein, was weit

reichende Konsequenzen zur Folge haben wird (Wahlmöglichkeit, zusätzlich geschaffener Schul

raum, Leiterfreistellung, ... ) Eine Absenkung der Schülerhöchstzahl müsste jedenfalls stattfinden. 

zu Ziffer 8 (§ 15): 

Der Begriff Leistungsgruppe ist beizubehalten, denn dieser ist ausreichend definiert und vom Be

griff Leistungsniveau nach dem Schulunterrichtsgesetz und jenem der Schülergruppe als Organisa

tionseinheit unterscheidbar. 

zu Ziffer 11  (§ 24): 

Zum besseren Verständnis sollte in dieser Gesetzesstelle festgehalten werden, dass die Sonderschule 

grundsätzlich 8 Schulstufen umfaßt. Wenn jedoch ein eigener Lehrplan besteht, wäre eine 9. Schul

stufe als Berufsvorbereitungsjahr einzuführen. Wenn es sich um eine Sonderschule ohne eigenem 

Lehrplan handelt, sollte als 9. Schulstufe eine Polytechnische Schule geführt werden können. 

Der § 30 (3) SchOG soll jedoch unberührt bleiben. 

Inhaltliche Stellungnahme zum Schulunterrichtsgesetz 

zu Ziffer 2 (§ 18): 

Die im § 18 SchUG verankerte Definition der Noten ist derzeit für alle Schulstufen und Schularten 

gültig. Auf Grund gegebener unterschiedlicher Bedürfnisse, wird angeregt, zumindest für die 

Grundschule, die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II jeweils eigenständige Notendefinitionen 

festzulegen. Ohne solcher eingeständiger Notendefinitionen kann dem Abgehen vom bisherigen 

System nicht beigetreten werden. 
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Diese Überlegungen müßten auch fiir die Leistungsbeurteilungsverordnung angestellt werden. 

Ferner wäre der Begriff "Leistungsnachweis" zu definieren. 

Inhaltliche Stellungnahme zum Schulpflichtgesetz 

zu Ziffer 1 (§ 5 Abs.4): 

Es stellt sich als grobe Ungerechtigkeit dar, wenn nicht auch die Abgänger mit positiver Note aus 

der 2. Leistungsgruppe einer Hauptschule die Berechtigung haben, ohne Aufnahmsprüfung in eine 

berufsbildende höhere Schule einzutreten. 

Eine diesbezügliche Änderung wird angeregt. 

zu Ziffer 2 (§ 6 Abs.2b. zweiter Satz): 

Die Annahme, dass ein Kind, sobald es die Schulpflicht erreicht hat, auch schulreif ist, ist eine zu 

starre Vorschrift an die Vollziehung, der sohin kein Spielraum mehr bliebe, auf die Individualität 

des Kindes einzugehen. Diese Bestimmung wäre daher zu streichen. 

Inhaltliche Stellungnahme zum Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 

zu Ziffer 1(§ 13 Abs. 1 bis 3): 

Auch fiir Polytechnische Schulen soll die Möglichkeit eröffent werden, Berechtigungssprengel zu 

erhalten, um Schülern die Möglichkeit der Wahl verschiedener Fachbereiche einzuräumen, wenn 

diese in ihrem Heimatsprengel nicht angeboten werden. 
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